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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1979

Norm

ABGB §1325 D5

ABGB §1325 D6

ZPO §1 Ac

Rechtssatz

Kann der verletzte Miteigentümer eines landwirtschaftlichen Betriebes seit dem Unfall seine Arbeitsleistung im Betrieb

nicht mehr verrichten und entspricht das landwirtschaftliche Einkommen nur dem Arbeitsaufwand im Betrieb, sind die

Eigentumsverhältnisse an dem Betrieb für seine Klagslegitimation ohne Bedeutung.
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